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Ob du das Gehalt und die Arbeitsbedingungen an der Waldorfschule auf Dauer prickelnd
findest, muss sich zeigen.
Du kannst dich maximal 12 Jahre beurlauben lassen:
http://www.besoldung-baden-wuerttemberg.de/baden_wuerttem…z_paragraf_153d

Falls du eine Tätigkeit an einer Privatschule aufnimmst, die den Status einer staatlich
anerkannten Ersatzschule hat, hast du dort den Beamtenstatus und darfst dort bleiben.

edit: Den Beamtenstatus an der Ersatzuschule hast du natürlich nur, falls du zuvor bereits
Beamter warst - oder dich dort verbeamten lassen kannst.

1https://www.lehrerforen.de/thread/35339-beamtenzukunft/?postID=307253#post307253

http://www.besoldung-baden-wuerttemberg.de/baden_wuerttemberg_landesbeamtengesetz_paragraf_153d
https://www.lehrerforen.de/thread/35339-beamtenzukunft/?postID=307253#post307253

